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1	 Ausgangslage
1.1	 Ausgangslage und Ziele 

Die Siedlungsentwicklungsstrategie stellt die Weichen für die zukünftige Ent-
wicklung der Gemeinde Flurlingen. Das Siedlungsentwicklungsstrategie bildet 
zusammen mit dem kommunalen Richtplan Verkehr die Basis für die Gesamt-
revision der Nutzungsplanung und verfolgt folgende Ziele:

•	 Schaffen einer breit abgestützten Entwicklungs- und Gestaltungsvorstel-
lung mit Fokus auf Dorfidentität, Ortsbild, Baustruktur, Siedlungsentwicklung, 
Nutzungen, öffentliche Räume, Zentrumsentwicklung, Grün- und Freiraum-
struktur, Mobilität und Vernetzungen

•	 Schaffen einer strategischen Orientierungs- und Entscheidungsgrundlage 
zuhanden der Gemeinde für eine langfristige, zielgerichtete, effiziente und 
qualitativ hochwertigen Gemeindeentwicklung

•	 Ermittlung von räumlichen Schwerpunkten und Klärung derer Funktionen 
für die Gesamtgemeinde

•	 Schaffen einer Grundlage für eine (Gesamt-)Revision der kommunalen Nut-
zungsplanung 

1.2	 Einordnung Planungsinstrument 
Siedlungsentwicklungsstrategie

Eine Siedlungsentwicklungsstrategie zeigt auf, wie sich die Gemeinde räumlich 
und baulich entwickeln soll. Sie zeigt vor allem auf, wie eine hochwertige Sied-
lungsentwicklung nach innen in der Gemeinde und in den einzelnen Quartie-
ren erreicht werden kann. Die Siedlungsentwicklungsstrategie ist damit eine der 
zentralen Grundlagen für sämtliche raumrelevanten Handlungen und Planungen 
einer Gemeinde. Das Planungsinstrument erfüllt folgende Zwecke:

•	 Lagebeurteilung und Positionierung: Die Siedlungsentwicklungsstrate-
gie ermöglicht einen bewussten Umgang mit den räumlichen Werten und 
Qualitäten wie auch mit den Herausforderungen einer Gemeinde. Mit der 
Siedlungsentwicklungsstrategie werden diese identifiziert und der Hand-
lungsspielraum der räumlichen Entwicklung im Rahmen der übergeordne-
ten Vorgaben ausgelotet. Darauf aufbauend setzt sich die Gemeinde mit der 
Siedlungsentwicklungsstrategie klare Ziele für die räumliche Entwicklung.

•	 Überkommunale Koordination der räumlichen Entwicklung: Die Siedlungs-
entwicklungsstrategie ermöglicht eine frühzeitige Auseinandersetzung mit 
den Vorstellungen und Planungen des Kantons und den Nachbargemeinden 
und zeigt auf, wie die eigene Entwicklung darauf abgestimmt wird.

•	 Instrument zur Kommunikation und Führung: Die Siedlungsentwicklungs-
strategie dient dem Gemeinderat als Leitlinie und Führungsinstrument bei 
raumrelevanten Fragen und Entscheidungen.

Die Siedlungsentwick-
lungsstrategie ist für die 
kommunalen Behörden 
verbindlich und dient 
dem Gemeinderat als 
Richtschnur bei ihrer 
Tätigkeiten. 
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•	 Strategische Grundlage für weitere Planungen: Die Siedlungsentwick-
lungsstrategie koordiniert die relevanten Themen miteinander, damit eine 
gute Grundlage für eine erfolgreiche Anpassung der Bauordnung und des 
Zonenplans oder für andere Planungen besteht. Die Siedlungsentwicklungs-
strategie zeigt die Stossrichtung für Anpassungen der Bauordnung und des 
Zonenplans sowie zur Erarbeitung von Quartierplänen auf, bildet Grundlage 
für konkrete planerische oder bauliche Projekte oder kann dazu dienen, Qua-
litätsansprüche an die bauliche Entwicklung festzulegen und gegenüber Ei-
gentümern und Investoren zu kommunizieren.

•	 Einbezug der Bevölkerung: Die Siedlungsentwicklungsstrategie ermöglicht 
einen Einbezug der Bevölkerung zu einem frühen Zeitpunkt und gibt dem 
Gemeinderat die notwendige politische Abstützung.

Die Siedlungsentwicklungsstrategie ist bewusst schematisch gehalten, um aus- 
reichend Spielraum und Flexibilität für die optimale ortsbauliche Einbettung ein- 
zelner Projekte zu gewährleisten. Das Instrument soll langfristig seine Wirkung 
entfalten, hierzu ist ein umsichtiger und sorgfältiger Vollzug durch die Behörden 
im Laufe der Zeit notwendig. Sie wird nach Abschluss des partizipativen Prozes-
ses vom Gemeinderat beschlossen. Dadurch wird die Strategie behördenver-
bindlich.

1.3	 Perimeter und räumliche Abgrenzung

Der primäre Bearbeitungsperimeter für die Siedlungsentwicklungsstrategie um-
fasst das Siedlungsgebiet der Gemeinde Flurlingen. Zur Einordnung und Posi-
tionierung der Gemeinde in den übergeordneten Kontext wird auch das Raum-
gefüge entlang und über den Rhein (insbesondere die Stadt Schaffhausen und 
Neuhausen) sowie die bebaute und unbebaute Landschaft hinter dem Cholfirst 
als Betrachtungsperimeter miteinbezogen.

Abbildung 2: Einordnung Siedlungsentwicklungsstrategie im Planungssystem (eigene Darstellung)
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1.4	 Planungsprozess

Für die Bearbeitung der Siedlungsentwicklungsstrategie Flurlingen wurde die 
nachfolgend dargestellte Projektorganisation gebildet. Das vom Gemeinde-
rat eingesetzte Projektteam bildet das zentrale Beratungs- und Steuerungsgre-
mium. Die Erarbeitung der Siedlungsentwicklungsstrategie wird durch ein Be-
gleitgremium, bestehend aus diversen Interessenvertreter aus der Gemeinde 
begleitet. Die Gesamtbevölkerung der Gemeinde konnte sich im Rahmen von 
zwei Workshops aktiv in den Erarbeitungsprozess einbringen.  

Planungsprozess

Die Erarbeitung der Siedlungsentwicklungsstrategie gliederte sich in die folgen-
den Projektphasen:

•	 Q3 und Q4 2023 / Q1 2024	 Ganzheitliche Raumanalyse

•	 Q1 und Q2 2024		  Entwicklungsvision Flurlingen

•	 Q3 und Q4 2024		  Siedlungsentwicklungsstrategie

Schlanke Projektorgani-
sation mit breiter partizi-
pativer Beteiligung 

Abbildung 3: Betrachtungs- und Bearbeitungsperimeter (eigene Darstellung) 
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1.5	 Gremien und Rollen

Auftraggeberin und Projektleitung

Die Gemeinde Flurlingen ist Auftraggeberin und der Gesamtgemeinderat hat die 
übergeordnete Projektverantwortung inne.

Projektteam

Das Projektteam zeichnet sich für die inhaltliche Erarbeitung des Planwerks ver-
antwortlich. Neben einer Delegation des Gemeinderates setzt sich das Projekt-
team aus dem Gemeindeschreiber und den Fachplanern von sa_partners zu-
sammen.

Begleitgremium

Die Siedlungsentwicklungsstrategie Flurlingen wird von einer breit aufgestellten 
und möglichst die Gemeindebevölkerung repräsentierenden Begleitgruppe be-
gleitet. Das Begleitgremium dient als Echoraum für die erarbeitete Planung und 
wir in drei Sitzungen in den Erarbeitsungsprozess einbezogen. 

Gesamtbevölkerung

Im Rahmen von zwei Workshops kann sich die Gesamtbevölkerung zur Sied-
lungsentwicklungsstrategie äussern und so lokale Anliegen einbringen. 

Abbildung 5: Projektorganigramm
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1.6	 Partizipativer Erarbeitungsprozess

Im Rahmen des Erarbeitungsprozesses wurden zwei Workshops mit der Ge-
meindebevölkerung durchgeführt. Im ersten Workshop stand die Auseinander-
setzung mit der räumlichen und funktionalen Struktur der Gemeinde im Vorder-
grund. 

Im Rahmen des zweiten Workshops mit der Gemeindebevölkerung wurden die 
Entwicklungsvisionen für die verschiedenen Teilgebiete der Gemeinde sowie 
Hinweise für die Umsetzung diskutiert. 

Die Ergebnisse der beiden Workshops mit der Gemeindebevölkerung sind in die 
Inhalte des vorliegenden Siedlungsentwicklungskonzeptes eingeflossen. Eine 
Zusammenstellung der Ergebnisse der Gruppenarbeiten findet sich im Anhang 
dieses Berichtes.

Abbildung 6: Was sich die Gemeindebevölkerung für die zukünftige Gemeindeentwicklung 
wünscht; Erkenntnisse aus dem Workshop «Raumanalyse»

Abbildung 7: Wichtige Hinweise an die Gemeinde aus dem Workshop «Entwicklungsvision»
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2	 Raumanalyse
2.1	 Vom Weinbauerndorf zur Wohngemeinde

Flurlingen präsentierte sich Mitte des 19. 
Jahrhunderts auch aufgrund seiner West-
hanglage als kompaktes Weinbau- und 
Fischerdorf am östlichem Rheinufer und 
dem westlichen Fusse des Cholfirsten. 
Insgesamt 18 Trotten, 48 ha Rebfläche 
und weit über 100 Rebbesitzer unter-
streichen die damalige Bedeutung des 
Weinbaus. 1849 entstand die Strasse 
nach Feuerthalen [1], 1860 der Fussgän-
gersteg über den Rhein nach Schaffhau-
sen [2]. Mit der Tonwarenfabrik Ziegler 
(1831-1918) [3] existierte bereits ein be-
deutender Industriekomplex in Flurlingen. 
Zu dieser Zeit entwickelte sich das be-
nachbarte Schaffhausen zu einer der am 
stärksten industrialisierten Städte der 
Deutschschweiz. Wichtige Impulse dazu 
gaben die Anbindung Schaffhausens ans 
Eisenbahnnetz 1857 sowie der Bau des 
des damals grössten Wasserkraftwerks 
der Schweiz.

Im Zuge der Industrialisierung entstanden 
in den 1870er Jahren oberhalb des Dorfes 
die ersten Fabrikhallen der Mechanischen 
Bindfadenfabrik Schaffhausen, heute Aro-
va Schaffhausen AG [4]. Die Ansiedlung 
der Bindfadenfabrik trug auch wesentlich 
zum Wachstum des Dorfes bei. Von be-
sonderer historischer Bedeutung ist die 
Entwicklung der Gründenstrasse [5] ab 
1880. Das Quartier entstand entlang des 
flachen Rheinufers zwischen historischem 
Ortskern und der Rheinbrücke nach 
Schaffhausen. Der Wert des Quartiers liegt 
nicht in der Qualität der Einzelbauten, son-
dern in der Harmonie und Einheit des Gar-
tenquartiers, das als Erweiterung des his-
torischen Dorfkerns gelesen werden kann. 
Mit dem Bau der Rheinbrücke [6] nach 
Neuhausen wurde Flurlingen 1922 direkt 
an das Eisenbahnnetz angeschlossen. 
Ortsbildprägend ist auch der Rückgang 
der Rebflächen.

Abbildung 9: Flurlingen um 1930 (eigene Darstellung)

4

5

6

Abbildung 8: Flurlingen um 1850 (eigene Darstellung)

12
3
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Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts expandierte der Siedlungskörper 
von Flurlingen weg vom flachen Rhein-
ufer hinauf in die attraktiven Hanglagen. 
Es entstanden vor allem Einfamilienhäu-
ser und bäuerliche Wohnbauten. Im Zuge 
der Siedlungserweiterung wurden neue 
Erschliessungsstrassen gebaut. Insbeson-
dere die neue «Umfahrung» [7] des histo-
rischen Dorfkerns prägt die Entwicklung 
von Flurlingen. Mit der Siedlungserweite-
rung ging auch ein grossflächiger Verlust 
von Rebflächen einher. Der Fussgängers-
teg nach Schaffhausen wurde 1942 durch 
eine befahrbare Brücke ersetzt [8].

In jüngerer Zeit wandelte sich Flurlin-
gen zu einer periurbanen Gemeinde der 
Agglomeration Schaffhausen. Die Sied-
lungserweiterung an den attraktiven 
Hanglagen mit Aussicht nach Westen hat 
sich bis heute fortgesetzt. Aus diesem 
Grund wurden auch fast alle Rebflächen 
verdrängt. Vereinzelt wurden im nörd-
lichen Teil der Gemeinde wieder Reb-
flächen rekultiviert. Funktional kann Flur-
lingen als attraktives «Wohnquartier» der 
Stadt Schaffhausen verstanden werden. 
Mit dem Bau des Flurlinger Tunnels und 
der Autobahnbrücke der A4 [9] in den 
1990er Jahren wurde Flurlingen direkt an 
das Nationalstrassennetz angeschlossen.

Abbildung 10: Flurlingen um 1980 (eigene Darstellung)

Abbildung 11: Flurlingen 2023 (eigene Darstellung)

7

8

9
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2.2	 Ortsbild von regionaler Bedeutung

Wie bereits in der historischen Entwicklung Flurlingens abzulesen ist, befinden 
sich die baukulturell wertvollen Strukturen und Denkmalschutzobjekte vorwie-
gend im ursprünglichen Ortskern, entlang der Gründenstrasse und im heutigen 
Arova-Areal (früher Bindfadenfabrik). 

Das Ortsbild von regionaler Bedeutung besitzt Lagequalitäten durch die ur-
sprünglich erhaltene Uferbebauung und räumliche Qualitäten durch die volu-
metrisch kleinmassstäbliche, intakte Bebauung im Bereich des historischen 
Siedlungskernes entlang der hufeisenförmig angelegten Dorfstrasse. Die Alt-
bausubstanz ist mehrheitlich gut erhalten, der Charakter als Fischer- und Wein-
bauerndorf ist aber kaum mehr erkennbar und es besteht eine Tendenz zur Ver-
städterung. Von hoher Qualität sind auch die zusammenhängenden Platz- und 
Gassenräume im Ortskern.

Das im Zusammenhang mit der Industrialisierung entstandene Quartier an der 
Gründenstrasse ist kommunal inventarisiert und besitzt einen bedeutenden Situ-
ationswert als locker bebaute Wohn- und eigentliche Gartensiedlung am Rhein-
ufer. Das lang gezogene, locker bebaute Quartier steht im Gegensatz zum dich-
ten historischen Siedlungskern an der Dorfstrasse.

Abbildung 12: Ortskern Flurlingen (eigene Darstellung)

Der baukulturelle Wert 
von Flurlingen liegt vor-
wiegend in den klein-
massstäblichen und in-
ventarisierten Ensembles 
entlang des Rheinufers. 
Die Ensembles «Orts-
kern» und «Gründenstras-
se» verfügen über eine 
Qualität der städtebau-
lichen Einheitlichkeit, her-
ausragende Einzelbauten 
sind die Ausnahme. Die 
Altbausubstanz ist mehr-
heitlich gut erhalten, der 
Charakter als Fischer- und 
Weinbauerndorf ist aber 
kaum mehr erkennbar 
und es besteht eine Ten-
denz zur Verstädterung.
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Abbildung 13: Übersichtsplan Schützenswerte Objekte und Strukturen  (eigene Darstellung)

Ortsbild von regionaler Bedeutung (reg. RP)

Gründenstrasse– kommunales Inventar

Einzelobjekt – kommunales Inventar 

Denkmalschutzobjekt (regionale Einstufung)

Denkmalschutzobjekt (übrige Einstufung)

Denkmalschutzobjekt (regionale Einstufung)

Denkmalschutzobjekt (übrige Einstufung)

Wichtige Freiräume im Ortskern

Kernzone (rechtskräftiger Zonenplan)

Übrige Bauzonen (rechtskräftiger Zonenplan)

Archäologische Schutzzone 
(frühmittelalterlicher Friedhof)

Kernzone (rechtskräftiger Zonenplan)

Übrige Bauzonen (rechtskräftiger Zonenplan)

Archäologische Schutzzone 
(frühmittelalterlicher Friedhof)
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2.3	 Landschaft und Topografie

Flurlingen liegt auf einer schmalen Ebene zwischen Rhein und Cholfirsthang.  
Der Rhein ist das Freiraumrückgrat Flurlingens. Weite Teile seiner Uferzonen sind 
auch auf nationaler Stufe im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenk-
mäler (BLN) inventarisiert und unterliegen dementsprechend hohen Ansprüchen 
des Naturerhalts. Unmittelbar hinter dem Ortskern steigt der ursprüngliche Reb-
hang bis zur Kantonsstrasse stark an, darüber erhebt sich der bewaldete Chol-
first, welcher als wichtiger Erholungsraum und «Zulieferer» von Kaltluft für die 
Bevölkerung dient.

Von den ursprünglichen Rebbergflächen sind nur noch wenige Überreste im 
Norden des Dorfes zu finden. Die grünen Freizeit- und Erholungsschwerpunk-
te im Siedlungsgebiet sind vorwiegend entlang des Rheins zu finden. Flurlin-
gen verfügt über eine idyllische und öffentliche Flussbadi. Zwischen Rheintal-
saal und Ortskern befindet sich zudem der Rheintalgarten am Rheinufer, wo sich 
unter anderem ein malerisches Cafe, Grünflächen unter grosskronigen Bäumen 
und Gärten befinden. Ein weiterer öffentlicher Grünraum und Treffpunkt sind die 
Sportflächen um die zentral gelegene Schulanlage. Im Rückraum des Ortskerns 
befindet sich zudem die letzte grossflächige und unbebaute Wiese des Sied-
lungsgebietes. Alle diese genannten Grünräume im Siedlungsgebiet überneh-
men neben ihrer Aufenthaltsfunktion auch eine wichtige bioklimatische Funktion 
für die Gemeinde. Mit Kaltluft gespiesen wird das Dorf von einem Kaltluftstrom, 
der vom Cholfirst in Richtung Rhein verläuft. 

Abbildung 14: Luftbild Flurlingen (Quelle: ETH Bibliothek)

Die aussergewöhnliche 
Rheinlandschaft Flurlin-
gens und die attraktiven 
und durchgrünten Wohn-
lagen mit Aussicht sind 
wertvolle Standortfakto-
ren für die Profilbildung 
des Dorfes. Das Rheinufer 
ist nicht nur beliebtes 
Erholungsgebiet, son-
dern ist auch in seinen 
natürlichen Werten als 
BLN-Gebiet geschützt. 
Der bewaldete Cholfirst 
übernimmt neben der 
Erholungsfunktion für die 
Bevölkerung auch eine 
klimatische Funktion für 
den Ort. Der Dorfbach ist 
heute auf ganzer Länge 
eingedolt.
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Abbildung 15: Übersichtsplan Landschaft und Topografie (eigene Darstellung)

Rhein
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Kulturland / Wiesen
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Rebflächen

Kaltluftleitbahn (GIS ZH)

Regionaler Vernetzungskorridor (reg. RP)

Erholungsgebiete von regionaler Bedeutung (reg.RP)

Rebflächen

BLN-Gebiete

Bach eingedolt

Gärten ICOMOS

Regionaler Vernetzungskorridor (reg. RP)

Veloroute Veloland Schweiz

Wanderwege SchweizMobil

Grünlächen Siedlungsgebiet 
mit hoher bioklimatischer Bedeutung (GIS ZH)
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Bach eingedolt
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2.4	 Verkehr und Mobilität

Flurlingen ist mit allen Verkehrsträgern gut in die kommunalen, regionalen und 
überregionalen Netze eingebunden. Die Stadt Schaffhausen ist sogar zu Fuss 
via Rheinbrücke gut zu erreichen. Via Bahnhof Flurlingen ist die Gemeinde an 
das überregionale ÖV-Netz angeschlossen. Von hier aus sind Zürich in 50 Mi-
nuten ohne Umstieg und Winterthur in 30 Minuten ohne Umstieg erreichbar. Mit 
dem Bus sind regionale Ziele wie beispielsweise Schaffhausen oder Marthalen 
mit drei Buslinien erreichbar. Zurzeit steht eine Verlegung der Bushaltestelle Aro-
va zur Diskussion. Für den MIV ist vor allem der direkte Autobahnanschluss in 
Uhwiesen von grosser Bedeutung. Darüber hinaus ist Flurlingen auch direkt an 
das Kantonsstrassennetz angebunden. Die Rheinbrücke nach Neuhausen bindet 
Flurlingen auch an die gegenüberliegende Rheinseite an. 

Durch Flurlingen führen auch diverse Wander- und Velowege. Besonders heraus-
zustreichen gilt es die Rheinroute des Veloverkehrs von nationaler Bedeutung. 
Diese Route führt von Andermatt bis nach Rotterdam. Innerhalb des Siedlungs-
gebietes profitiert Flurlingen von einem flächendeckenden Tempo-30-Regime. 

Das Bundesamt für Statistik hat 2020 aktuelle Zahlen zu den Zu- und Wegpend-
lerströmen veröffentlicht. Rund 43% der Erwerbstätigen mit Wohnsitz Flurlingen 
arbeiten in Schaffhausen oder Neuhausen. In Flurlingen selbst arbeiten 10% der 
erwerbstätigen Bevölkerung. Nach Zürich pendeln 10% und nach Winterthur 6%.

Abbildung 16:  Mobilität Flurlingen (eigene Darstellung)

Der nächstgelegene 
Bahnhof Neuhausen ist 
maximal in 10 Minuten zu 
Fuss erreichbar. Von da 
aus erreicht man Zürich 
(50 Min.) und Winterthur 
(30 Min.) ohne Umstieg. 
Mit dem Bus sind ab Hal-
testelle «Arova» regionale 
Ziele und Schaffhausen 
erreichbar. Für den MIV 
ist vor allem der nahe-
gelegene Autobahnan-
schluss von Bedeutung. 
Innerhalb des Dorfes gilt 
ein flächendeckendes 
Tempo-30 Regime. Zu 
Fuss in die Schaffhau-
sener Altstadt dauert es 
ca. 30 Minuten.
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Abbildung 17: Übersichtsplan Mobilität (eigene Darstellung)
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2.5	 Zielorte des öffentlichen Lebens

Die Gemeinde Flurlingen verfügt über ein breites Angebot an Dienstleistungen 
für den täglichen Bedarf sowie aussergewöhnliche Freizeitangebote von teils 
überkommunaler Bedeutung. Im Ortskern und entlang der Gründenstrasse fin-
det eine Bündelung von Zielorten des öffentlichen Lebens statt. Hier liegt das 
Schulareal, eine Einkaufsmöglichkeit, Restaurants, die öffentlichen Verwaltung, 
der Rheintalsaal mit Rheintalgarten sowie die im Sommer sehr gut besuchte 
Flurlinger Flussbadi. Die Gründenstrasse ist zudem auch eine Hauptverbindung 
ins Stadtzentrum Schaffhausen, wo zusätzlich ein städtisches Angebot an öf-
fentlichen Nutzungen vorgefunden werden. Oberhalb des kompakten Dorfkern 
Flurlingens, auf der anderen Seite der Kantonsstrasse, befinden sich mit Sport-
infrastrukturen, einem Veranstaltungssaal, dem Naherholungsgebiet «Cholfirst» 
und dem Arova-Areal weitere Zielorte des öffentlichen Lebens. 

Abbildung 18: Rheintalgarten Flurlingen, Carcajou (eigene Darstellung)

Die Zielorte des öffent-
lichen Lebens befinden 
sich grösstenteils ge-
bündelt im Ortskern und 
entlang der Gründen-
strasse. Hier befinden 
sich Freizeit-Hotspots, 
eine Einkaufsmöglich-
keit, Gastro-Angebote, 
Veranstaltungsräume, 
die Verwaltung sowie die 
Primarschule und Kinder-
gärten. Medizinische An-
gebote sowie öffentliche 
Spielplätze oder Kitas 
fehlen in Flurlingen. 
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Abbildung 19: Übersichtsplan Zielorte des öffentlichen Lebens (eigene Darstellung)
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2.6	 Bauzonenübersicht

Die nebenstehende Plangrafik überlagert die Zonen- und Nutzungsstruktur mit 
den unüberbauten Bauzonen und den Liegenschaften im Eigentum der Gemein-
de Flurlingen. Die Bauzonenkapazität ist beinahe ausgeschöpft. Knapp 96% der 
Bauzonen sind bebaut. Die unbabauten Reserven sind grösstenteils kleinere 
Wohnparzellen an den Siedlungsrändern. Eine Ausnahme bezüglich Grösse und 
Zentralität stellt das Areal «Brunnengässli» im Ortskern dar, welches zudem im 
Besitz der Gemeinde ist. Da die Reserven knapp sind, hat die Gemeinde eine 
Teilrevision zur Einzonung des Gebiet «Ochsen» im Südosten der Gemeinde in-
itiiert. Infolge dieser Einzongung sollen gemäss Planungsbericht der Teilrevision 
rund 21‘500m2 für Wohnnutzungen geöffnet werden. Dies entspricht Wohnraum 
für rund 180 zusätzlichen Einwohnern. Strategische Liegenschaften im Besitz der 
Gemeinde könnten für die zukünftige Gemeindeentwicklung von Relevanz sein. 
Von besonderer Relevanz ist das unbebaute Areal «Brunnengässli» im Ortskern, 
die unbebaute Gewerbeliegenschaft «Gries» sowie der Rheintalsaal und der 
Rheintalgarten. 

Betrachtet man den gebauten Wohnungsbestand fällt auf, dass über 70% der 
Wohnungen 4 Zimmer oder mehr aufweisen. Diese Tendenz widerspiegelt sich 
auch im Anteil Einfamilienhäuser am Gesamtbestand. Über 40% der Wohnein-
heiten sind Einfamilienhäuser. Dieser Erkenntnis gilt es insbesondere im Zusam-
menhang mit der zukünftigen Überalterung  (vgl. Kap. 2.8) Rechnung zu tragen.
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Abbildung 20: Anteil überbauter Bauzonen, Kt.ZH in blau (eigene Darstellung)

Abbildung 22: Anteil EFH, Kt. ZH in blau (eigene Darstellung)
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Abbildung 21: Wohnungsbestand, Kt. ZH in blau (eigene Darstellung)

Die unbebauten Reserven 
sind beinahe aufge-
braucht.

Flurlingen verfügt über 
einen sehr hohen Anteil 
an grossen Wohneinhei-
ten.

4 von 10 Wohneinheiten 
sind Einfamilienhäuser.
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Abbildung 23: Übersichtsplan Zonenordnung, Baulandreserven und Gemeindeliegendschaften (eigene Darstellung)
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Potentielle Einzonung Wohnen (Siedlungsgebiet kt. Richtplan)



26

2.7	 Schatzkarte

Die nebenstehende Schatzkarte ist als Fazit der räumlichen Analyse zu lesen 
und fasst die wichtigsten Stärken und Potenziale der Gemeinde zusammen. Die 
Inhalte der Karte sind bereits in den vorherigen Seite thematisch gegliedert zu 
finden.

Betrachtet man die «Schätze» Flurlingens auf der Karte sind dabei drei Schwer-
punkte augenfällig: Die aussergewöhnliche natürliche und topografische Ein-
bettung zwischen Rhein und Cholfirst, die gebündelten Stärken und Potentiale 
entlang des Rheins zwischen Ortskern und Flurlinger Badi, sowie das zwar man-
gelhaft genutzte aber vorhandene Entwicklungspotential des Arova-Areals. Die-
se Schwerpunkte gilt es in der zukünftigen Gemeindeentwicklung besonders 
zu adressieren. Ihre Stärken sollen erhalten und weiter ausgebaut werden, die 
Potenziale genutzt sowie die Vernetzung der Schwerpunkte verbessert werden. 

Abbildung 24: Flurlinger Badi (eigene Darstellung)
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Abbildung 25: Schatzkarte (eigene Darstellung)
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2.8	 Sozialräumliche Herausforderungen

Die demografische Alterung der Bevölkerung wird sich im Kanton Zürich weiter 
verstärken – trotz Zuwanderung von jungen Menschen und steigender Gebur-
tenzahlen. Zwar nehmen die absoluten Bevölkerungszahlen in allen Altersgrup-
pen zu, die prozentualen Anteile der einzelnen Altersgruppen verschieben sich 
jedoch. Aufgrund des aktuellen Altersaufbaus nimmt in den nächsten drei Jahr-
zehnten der Anteil der Personen im Rentenalter (65+-Jährige) markant zu. Beson-
ders stark wächst dabei die Gruppe der Hochbetagten, also der über 80-Jähri-
gen. 

Die demografische Alterung betrifft jedoch nicht alle Regionen des Kantons in 
gleichem Masse. Für das Weinland wird eine überdurchschnittliche Alterung 
prognostiziert. Gemäss der Prognose «Trend ZH 2022» wird im Weinland die Be-
völkerungsgruppe der 65-Jährigen und Älteren im Jahr 2050 fast halb so gross 
sein wie die erwerbstätige Bevölkerungsgruppe der 20- bis 64-Jährigen.

Abbildung 26: Entwicklung Altersstruktur Kt. Zürich, 2020-2050 (Quelle: Trend ZH 2022, Kt. ZH)

Abbildung 27: Demografische Alterung Weinland / Kt. Zürich (eigene Darstellung, Quelle: Trend ZH 
2022, Kt. ZH)



29

Die überdurchschnittlich starke Alterung hat auch grossen Einfluss auf die zu-
künftig nachgefragten Wohnformen. Betrachtet man die aktuelle Wohnungssta-
tistik von Flurlingen, so fällt auf, dass sich das Wohnungsangebot stark vom kan-
tonalen Durchschnitt unterscheidet, die Haushaltsgrössen jedoch sehr ähnlich 
sind. Daraus kann geschlossen werden, dass der Wohnraum pro Kopf im Wein-
land deutlich über dem kantonalen Durchschnitt liegt.

Abbildung 30: Wohnungsbestand, Kt. ZH in blau (eigene Darstellung)

Abbildung 28: Alterungstypen in den Zürcher Regionen (Quelle: Trend ZH 2022, Kt. ZH)
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Abbildung 29: Haushaltsgrössen, Kt. ZH in blau (eigene Darstellung)
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2.9	 Abstimmung mit übergeordeten Planungen

Kantonaler Richtplan Zürich

Der kantonale Richtplan des Kanton Zürich unterscheidet zwischen fünf ver-
schiedenen Handlungsräumen. Flurlingen gehört aufgrund seiner funktional en-
gen Beziehung zum ausserkantonalen Zentrum  Schaffhausen  zu den «urbanen 
Wohnlandschaften». Die urbanen Wohnlandschaften und die Stadtlandschaften 
übernehmen eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Raumentwicklung. 80% des 
Bevölkerungswachstums sollen in diesen beiden Handlungsrumen aufgenom-
men werden. Auch künftig soll in den urbanen Wohnlandschaften die Entwick-
lung im Bereich Wohnen im Vordergrund stehen. Für die urbanen Wohnland-
schaften ergibt sich damit insbesondere folgender Handlungsbedarf:

•	 Siedlungen unter Wahrung einer hohen Wohnqualität nach innen entwickeln

•	 Potenziale in den bereits überbauten Bauzonen, auf brachliegenden Flächen 
sowie im Bahnhofsumfeld aktivieren und erhöhen

•	 Sozialräumliche Durchmischung fördern

•	 Arbeitsplätze erhalten und deren Lageoptimierung fördern

•	 Öffentliche Begegnungsräume schaffen

•	 Klare Siedlungsränder erhalten und Übergänge zur offenen Landschaft ge-
stalten

•	 Angebot im öffentlichen Verkehr zur Bewältigung des Verkehrsaufkommens 
verdichten

•	 Unerwünschte Einwirkungen durch Verkehrsinfrastrukturen auf Wohngebiete 
vermeiden und vermindern 

•	 Ausgewählte öffentliche Bauten und Anlagen zur Stärkung der Zentrumsge-
biete von kantonaler und regionaler Bedeutung ansiedeln

Abbildung 31: Handlungsräume kantonaler Richtplan (Quelle: kant. Raumordnungskonzept)

Kantonaler Richtplan: 
Flurlingen ist Teil des 
Handlungsraums «Urbane 
Wohnlandschaften – 
massvoll entwickeln»
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Regionaler Richtplan Weinland

Der regionale Richtplan Weinland konkretisiert die Aussagen des kantonalen 
Richtplans. Die Vorgaben des kantonalen Richtplans werden differenziert und 
auf die Bedürfnisse der einzelnen Region abgestimmt. Für die Siedlungsent-
wicklungsstrategie sind vor allem die Konkretisierungen im Bereich Siedlung(-
sgebiet) von Relevanz. Im Folgenden werden die relevanten Aussagen des re-
gionalen Richtplans mit Bezug auf Flurlingen zusammengefasst:

Regionales Raumordnungskonzept

Im regionalen Raumordnungskonzept ist Flurlingen als Siedlung im urbanen 
Umfeld definiert. Der Ortskern als traditioneller Dorfkern kartiert. Das Arova-Are-
al ist ein regionaler Arbeitsschwerpunkt und die Flurlinger Flussbadi gilt als 
Schwerpunkt der Naturerlebnisräume. 

Zukunftsbild Siedlung

Die Entwicklung nach innen erfolgt vorrangig bei den Siedlungsschwerpunkten, 
welche sich entlang der Achsen des öffentlichen Verkehrs befinden. In den tra-
ditionellen Ortskernen und weiteren sensiblen Gebieten wird auf eine wesent-
liche Erhöhung der baulichen Dichte auf Kosten schützenswerter Ortsbilder ver-
zichtet. Diese sind durch fachliche Begleitung sorgfältig entwickelt. Es besteht 
eine Vielfalt von Arbeitsplätzen, welche mit den dazu bestimmten Gebieten ge-
meindeübergreifend koordiniert sind.

Gesamtstrategie

Das Halten einer sozial und demografisch ausgeglichenen Bevölkerungsstruk-
tur ist soweit möglich mit raumplanerischen Mitteln zu unterstützen. Die Bevöl-
kerungsentwicklung erfolgt schwerpunktmässig dort, wo die besten Voraus-
setzungen vorhanden sind. Über die ganze Region gesehen, soll insgesamt ein 
moderates Wachstum angestrebt werden. 

Formulierte Ziele für traditionelle Ortskerne:

•	 kulturhistorisch bedeutsame Gebäudegruppen; auch das Landschaftsbild 
wesentlich prägend

•	 Wohnen, Landwirtschaft und lokales Gewerbe

•	 Dorfkerne als Treffpunkt der Bevölkerung

•	 traditionelle, landwirtschaftlich geprägte Baustruktur

•	 harmonisch in den Landschaftsraum eingebettet

Formulierte Ziele Für Siedlungen im urbanen Umfeld:

•	 Vielfältige Angebote an Wohnformen in Agglomerationsnähe

Die regionalen Arbeitsplatzgebiete sollen zur Stärkung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit beitragen. Sie werden aus regionaler Sicht in dafür besonders ge-
eigneten und gut erschlossenen Gebieten festgelegt. Angestrebt wird die An-
siedlung von arbeitsplatzintensiven und innovativen Betrieben.

a) Ausgeglichene Be-
völkerungsstruktur und 
moderates Bevölkerungs-
wachstum

b) Innere Siedlungsent-
wicklung unter Wahrung 
des Ortsbildes

c) Koordinierte Arbeits-
platzentwicklung
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Siedlungsgebiet

Für Flurlingen beschreibt der regionale Richtplan Vorgaben für die Sicherung 
und naturnahen Ausgestaltung der Siedlungsränder. Die Siedlungsränder im 
Norden, Osten und Süden sollen gesichert werden. Aufwertungspotenzial wird 
in den Siedlungsrändern im Norden und Süden gesehen. 

Schutzwürdiges Ortsbild

Flurlingen ist im regionalen Richtplan als schutzwürdiges Ortsbild von regiona-
ler Bedeutung definiert. Ziel des Ortsbildschutzes ist die Bewahrung von einzig-
artigen, aber auch häufig vertretenen kulturellen Erben, welche die Siedlungs-
gestaltung massgeblich geprägt haben. Die Herausforderung besteht darin, die 
bestehende Bausubstanz intensiver zu nutzen und zu erneuern und dabei die 
Siedlungsqualität und den typischen Charakter zu erhalten.

Die Gemeinden beachten die Vorgaben zum Schutz von Ortsbildern und setzen 
diese durch die Festlegung von detaillierten Kernzonenplänen fest. Mit den Kern-
zonenbestimmungen sind auch Erneuerungen und massvolle Verdichtungen zu 
ermöglichen, sofern gleichzeitig den qualitativen Aspekten ausreichend Rech-
nung getragen wird. Die sorgfältige Weiterentwicklung der Ortskerne, Quartie-
re und Kleinsiedlungen ist auf die Schutzziele abzustimmen. In der Umgebung 
eines geschützten Ortsbildes sind bei Bedarf ergänzende Massnahmen wie Ge-
staltungsplan, Quartiererhaltungszone oder verkehrsplanerische Anordnungen 
zu treffen.

Gebiete mit Nutzungsvorgaben

Gebiete mit Nutzungsvorgaben sind aus regionaler Sicht aufgrund ihrer Eigen-
schaften für spezifische Nutzungen bestimmt. In Flurlingen ist das Arova-Areal 
als Arbeitsplatzgebiet von regionaler Bedeutung festgelegt. Das Areal soll zur 
Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Erhaltung eines ausge-
wogenen Verhältnisses zwischen Einwohnern und Beschäftigten beitragen. Aus 
regionaler Sicht sollen das Areal reaktiviert und die Attraktivität erhöht werden. 
Zudem soll für das Areal ein gewünschtes Profil festgelegt werden.  Dazu werden 
folgende Nutzungsvorgaben festgelegt:

Abbildung 32: Themenkarte Sieldungsränder (Quelle: Regionaler Richtplan)
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•	 Produktion und Gewerbe

•	 Dienstleistung, aber kein Detailhandel 

•	 keine Wohnnutzung

•	 keine verkehrsintensiven Einrichtungen

•	 keine logistikaffine Nutzung

Anzustrebende bauliche Dichte

Die Hauptstrategie zur Erhöhung der Einwohnerkapazität im Weinland ist die In-
nenentwicklung und Verdichtung. Mit der Festlegung von Dichtestufen in regio-
nalen Richtplan soll das Siedlungsgebiet den regionalen Zielen und Interessen 
entsprechend strukturiert werden. Für das Siedlungsgebiet von Flurlingen weist 
der regionale Richtplan im Quartier «Bregelhueb» eine anzustrebende Verdich-
tung aus. In solchen Gebieten sollen sich die Gemeinden aktiv an der Erarbei-
tung zukunftstauglicher und hochwertiger Bebauungskonzepte (z.b Gebiets- 
oder Testplanungen) beteiligen. Für den hangseitigen Dorfrand und entlang des 
Rheinufer sollen die baulichen Dichten tief bleiben. Hier dürfen die Mindestdich-
ten gemäss PBG unterschritten werden.

Entwicklungsvorgaben

Um die Siedlungsschwerpunkte und besonders den Bezirkshauptort zu stärken, 
werden ortsspezifische Entwicklungsvorgaben formuliert. In Flurlingen betrifft 
dies das neue Siedlungsgebiet «Ochsen». Dazu formuliert der regionale Richt-
plan folgende Entwicklungsvorgaben:

•	 Gestaltungsplanpflicht

•	 Wohnnutzung

•	 Förderung vielfältiges Wohnangebot für alle Generationen 
 

Vision Mis Wyland 2040

Die Vision «Mis Wyland 2040» ist die von allen regionalen Akteuren getragene 
regionale Entwicklungsstrategie, die im Rahmen des Modellvorhabens des Bun-
des im Zeitraum 2020 bis 2023 gemeinschaftlich erarbeitet wurde. Dabei wurden 
folgende Entwicklungsvisionen für das gesamte Zürcher Weinland festgehalten:

Das Weinland  
ist und bleibt  
Gemeinschaft. 

Das Weinland  
ist und erhält  
Tradition.

Das Weinland  
wird Visionär. 

Das Weinland  
wird ein  
Netzwerk.

Das Weinland  
setzt auf Natur.

Das Weinland  
ist und bleibt 
Heimat.

Abbildung 33: Regionale Entwicklungsvisionen für das Zürcher Weinland  (Quelle: Regionale Ent-
wicklungsvision «Mis Wyland 2040», ZPW)
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3	 Das Dorf und seine Teilgebiete

3.1	 Ansatz Teilgebiete

Die Analyse zeigt, dass sich Flurlingen nicht einheitlich entwickelt hat, sondern 
sich in verschiedene Teilgebiete gliedern lässt. Diese weisen unterschiedli-
che Funktionen, Charaktere, Stärken und Schwächen auf. Folgende Teilgebiete 
wurden im Rahmen der Siedlungsentwicklungsstrategie definiert:

•	 Historischer Ortskern: Vielfältig genutztes Kulturerbe

•	 Erlebnisraum Rhein: Freizeit- und Kulturhotspot mit Ausstrahlung

•	 Wohnen mit Aussicht: Attraktive Wohnlagen als Standortfaktor

•	 Neues Wohnen und Arbeiten: Transformatives Leuchtturmprojekt

•	 Landschaftspark Flurlingen: Naturnaher Freizeit- und Erholungsraum

Schliesslich stellen sich in den verschiedenen Teilgebieten unterschiedliche 
Herausforderungen an die zukünftige Gemeindeentwicklung. Auf den folgen-
den Seiten werden deshalb für die verschiedenen Teilgebiete von Flurlingen 
spezifische Entwicklungsvisionen formuliert. 

Zur Umsetzung der verschiedenen Entwicklungsvisionen wurde ein Katalog 
von 16 «Hinweisen für die Umsetzung» erarbeitet. Diese sind oft teilraumüber-
greifend umsetzbar und haben daher oft auch eine über das jeweilige Teilge-
biet hinausgehende Wirkungskraft. Eine plangrafische Übersicht der «Hinweise 
für die Umsetzung» findet sich im Kapitel «3.7 Plan Hinweise zur Umsetzung» 
auf Seite 46. 
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Abbildung 34: Teilgebiete Flurlingen (eigene Darstellung)
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3.2	 Historischer Ortskern:  
Vielfältig genutztes Kulturerbe

Vision

Die Erhaltung und punktuelle Aufwertung des Ortskerns von regionaler 
Bedeutung und insbesondere das Anreichern von nachgefragten Wohn-
formen stehen im Vordergrund. Der zentral gelegene historische Ortskern 
verfügt über identitätsstiftende Gebäude, Gassenräume und Wegever-
bindungen, welche die Geschichte Flurlingens spürbar werden lassen. 
Bestehende Nutzungen werden erhalten und durch attraktive neue Ange-
bote ergänzt. Eine behutsame und architektonisch hochwertige Entwick-
lung des Areals «Brunnengässli» ergänzt das Wohnraumangebot vor dem 
Hintergrund des Generationenwohnens auch für Personen ab der dritten 
Lebensphase und schafft so ein Anreiz zum Generationenwechsel in den 
bestehenden Einfamilienhausquartieren. Eine neue Bushaltestelle verbes-
sert die Anbindung an Schaffhausen und die regionalen Ziele für alle Al-
tersgruppen weiter.

Abbildung 35: Innenentwicklung im historischen Kontext; Gemeinde Flurlingen, Referenzbilder
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Hinweise zur Umsetzung 

Bewahren bauliches Kulturerbe [1]

Die ortsbildprägenden, räumlichen und architektonischen Qualitäten im histori-
schen Ortskern sind zu erhalten und punktuell qualitätsvoll zu ergänzen. Im Orts-
kern sowie entlang der Gründenstrasse ist der vorherrschende «Gartenstadtty-
pologie» in seinem Ensemblecharakter zu erhalten und von störenden Eingriffen 
freizuhalten.

 
Vertiefung Innenentwicklungspotenzial Generationenareal  
«Brunnengässli» und «Bregelhueb» [2]

Als zentral gelegene Areale im Dorfkern bieten sich «Bregelhueb» und «Brun-
nengässli» für eine koordinierte Entwicklung von Wohnraum in der Gemeinde 
an. Insbesondere das Areal «Brunnengässli» verfügt dabei als Gemeindelie-
genschaft über eine hohe strategische Bedeutung. So sollen zum Beispiel Nut-
zungsergänzungen und -Durchmischungen angeregt werden und insbesondere 
Wohnformen für Personen in der dritten Lebensphase, für Familien und für ge-
nossenschaftliches Wohnen geschaffen werden. Beide Areale liegen nahe bei 
wichtigen Einrichtungen wie der Gemeindeverwaltung, Einkaufsmöglichkeiten, 
Restaurants, Schulen und Zugängen zum Rhein und sind gut an den öffentlichen 
Verkehr angebunden. 

Für diese Areale soll eine Vertiefungsstudie erstellt werden, die das (Innen-)Ent-
wicklungspotenzial prüft und Entwicklungskonzepte mit hoher Qualität und Zu-
kunftsfähigkeit entwickelt. In diesem sensiblen Kontext wird eine hohe städte-
bauliche und architektonische Qualität erwartet, die durch Qualitätssicherung 
gesichert wird (bspw. durch die Durchführung eines Varianzverfahrens). 

 
Prüfen Bushaltestelle im Ortskern [3]

Mittels den umliegenden Bahnhöfen Neuhausen, Schaffhausen und Feuertha-
len sowie durch die tangentiale Busverbindung ist die Gemeinde heute schon 
gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. Für eine zusätzliche Verbesserung 
der Anbindung des Ortskerns von Flurlingen an Schaffhausen und an die umlie-
genden regionalen Destinationen und damit einhergehend einer Steigerung der 
Attraktivität für die Bewohnenden soll im Zentrum von Flurlingen die Erstellung 
einer zusätzlichen Bushaltestelle geprüft werden. 

 
Attraktivierung von Fuss- und Veloverbindungen nach Schaffhausen,  
Bahnhof Neuhausen und Laufen-Uhwiesen [4]

Die Fuss- und Veloverbindungen nach Schaffhausen, zum Bahnhof Neuhausen 
sowie nach Laufen-Uhwiesen sind sowohl für die Alltags- als auch für die Frei-
zeitmobilität der Bewohnenden von grosser Bedeutung. Daher sind diese Ver-
bindungen entsprechende den Anforderungen der Nutzenden sicher und at-
traktiv zu gestalten und auszubauen. Bei der Verbindung nach Laufen-Uhwiesen 
steht dabei der Schülerverkehr im Vordergrund. Von und nach Schaffhausen und 
dem Bahnhof Neuhausen ist primär dem Pendler- und Freizeitverkehr Rechnung 
zu tragen. Bei letzterem (dem Bahnhof Neuhausen) soll sich die Gemeinde dafür 
einsetzten, dass das Angebot an Parkierungsanlagen für den Veloverkehr aus-
gebaut wird. 
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3.3	 Erlebnisraum Rhein:  
Freizeit- und Kulturhotspot mit Ausstrahlung

Vision

Der lineare Raum zwischen historischem Ortskern und Flurlinger Badi be-
sticht durch einen intakten Gartenstadtcharakter und ist Visitenkarte, öf-
fentlicher Mittelpunkt und Erlebnisraum von überkommunaler Ausstrah-
lung für Bewohnende und auch Besuchende. Der Fokus für die zukünftige 
Entwicklung liegt in der Bündelung von attraktiven öffentlichen Angebo-
ten und Treffpunkten für alle Bevölkerungsgruppen, der Sicherstellung 
der öffentlichen Rheinzugänge und in der räumlichen und betrieblichen 
Aufwertung des Strassenraumes sowie des nördlichen Ortseinganges. 
Vorhandenes Synergiepotenzial mit den anliegenden Schularealen wer-
den bedürfnisorientiert genutzt und somit der Öffentlichkeitscharakter 
des erweiterten Uferraumes des Rheins weiter gestärkt.

Abbildung 36: Strassenraum als Aufenthalts-, Begegnungs- und Erlebnisraum; Referenzbilder
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Hinweise zur Umsetzung 

Vertiefungsstudie «Sozialer Schwerpunkt Rheintalareal» [5] 

Der Rheintalplatz liegt zentral in der Gründenstrasse und hat das Potenzial 
mehr als nur ein Parkplatz zu sein. Er soll künftig zu einem Ort der Begegnung, 
des Aufenthalts und des Austausches werden. Um diese Qualitäten zu stärken, 
soll eine Vertiefungsstudie für das Rheintalareal durchgeführt werden und ge-
stalterische und funktionale Massnahmen für einen attraktiven und lebendigen 
Rheintalplatz erarbeiten werden. Insbesondere der gesamtheitlichen Betrach-
tung der bereits heute ansässigen Funktionen (Rheintalsaal, Rheintalgarten, 
Schulanlage und Verkehrs- und Parkierungsflächen) und deren Potenziale ist 
dabei besondere Beachtung zu schenken. 

Diesbezüglich ist das Synergiepotenzial zwischen der Schulgemeinde und der 
politischen Gemeinde zu aktivieren. Letztendlich soll ein Treffpunkt mit hoher 
Aufenthaltsqualität und gemischten Funktion sowie eine Optimierung der Par-
kierungssituation entlang der Gründenstrasse geschafft werden. In diesem für 
den Gemeindeentwicklung bedeutenden Kontext wird eine hohe städtebauli-
che und architektonische Qualität erwartet, die durch Qualitätssicherung gesi-
chert wird (bspw. durch die Durchführung eines Varianzverfahrens). 

 
Gestalterische und betriebliche Aufwertung Strassenraum [6] 

Mittels der gestalterischen und betrieblichen Aufwertung des Strassenraums 
unter Bezugnahme des Strassenraums als Begegnungs- und Aufenthaltsräume 
– nicht bloss als Verkehrsfläche – wird die Aufenthaltsqualität, die Sicherheit, die 
Parkierungssituation und die Emissionsbelastung verbessert. Dabei kommt der 
Abstimmung mit dem öffentlichen und dem individuellen Verkehr sowie einer 
Strassenraumbetrachtung von Fassade zu Fassade mit einem möglichst hohen 
Strassenraumbegleitenden Grünanteil einer besonderen Bedeutung zu.  

Die Gründenstrasse bedarf aufgrund ihrer hohen Zielortdichte und Frequentie-
rung eine besondere Betrachtung und entsprechend eine auf die vielfältigen 
Nutzungsansprüche (Mobilität, Aufenthalt und Begegnungen, Freizeit, Schul-
weg) abgestimmte Strassenraumgestaltung. 

 
Erhalt von öffentlichen Flusszugängen [7]

Die öffentlichen Zugänge zum Rhein sind ein wesentlicher Standortfaktor und 
charakteristisch für die Gemeinde Flurlingen. Die öffentlichen Wegverbindungen 
zum Rhein sowie die Aufenthaltsräume entlang des Flusses sind auch langfristig 
zu erhalten.

 
Betriebs- und Gestaltungskonzept Flussbad Flurlingen [8]

Die Badi Flurlingen ist ein überkommunaler Freizeit-Hotspot und zieht Besuchen-
de von den umliegenden Gemeinden an. In Abstimmung mit den Bedürfnissen 
der Gemeindebevölkerung gilt es die Infrastruktur der Badi gestalterisch und be-
trieblich zu erneuern und die Parkierungssituation zu ordnen.
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3.4	 Wohnen mit Aussicht:  
Attraktive Wohnlagen als Standortfaktor

Vision

Die Wohnlagen an den ostseitigen Hängen des Rheinufers mit west-
orientierten Aussichten sind einmalig und wirken als Standortfaktor für 
die Gemeinde. Die Quartiere fügen sich durch ihre kleinteiligen Punkt-
bauten harmonisch in die Topografie ein. Siedlungserweiterungen an 
den Hanglagen werden begrenzt und mit naturnahen Übergängen in die 
umliegende Landschaft gestaltet. In zentralen Gebieten werden Innen-
entwicklungspotenziale geprüft und deren Aktivierung wird seitens der 
Gemeinde initiiert, gefördert und/oder begleitet. Die Biodiversität sowie 
ein angenehmes Siedlungsklima werden durch gezielte Massnahmen ge-
fördert. Nachgefragte Wohnformen an zentralen Standorten ermöglichen 
einen Generationenwechsel innerhalb des Gemeindegebiets und diversi-
fizieren das bestehende Angebot.

Abbildung 37: Harmonisch in die Landschaft integrierte Wohraumentwicklung; Referenzbild «Woh-
nen in den Bäumen», Egg, ZH
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Hinweise zur Umsetzung 

Erhalt Punktbaustruktur an Hanglagen [9]

Die bestehenden Punktbaustrukturen sind ein wichtiger Aspekt für das Ortsbild 
der Gemeinde. Diese kleinteiligen Punktbaustrukturen, insbesondere an Hang-
lagen, sollen auch künftig erhalten bleiben. Im Vordergrund steht der Erhalt des 
bestehenden Erscheinungsbildes und die Vermeidung von untypischen gross-
volumigen Baukörpern oder von geschlossenen Bauweisen. Hinsichtlich der 
Freiraumgestaltung sind siedlungsklimatisch und ökologisch hochwertige Lö-
sungen zu fördern.

 
Aktivierung Baulandreserven «Ochsen» in Abstimmung mit  
Entwicklung Arova-Areal [10] 

Das Areal «Ochsen» dient als langfristige strategische Baulandreserve der Ge-
meinde. Sollte die Entwicklung des Arova-Areals nicht erfolgreich weitergeführt 
werden können, soll hier mit hohen Ansprüchen an Architektur, Aussenraumge-
staltung, Einbettung in die Landschaft sowie an die Anbindung zu zentralen Ein-
richtungen Wohnraum geschaffen werden. 

Auch wenn das Areal mit einer hohe Nutzungsdichte zu entwickeln ist, wird eine 
allfällige Entwicklung im «Ochsen» grossflächig unbebaute Landflächen konsu-
mieren müssten. Daher hat die Entwicklung dieser Baulandreserve nach der Ent-
wicklung des Arova-Areals zweite Priorität.

 
Nutzung unbebauter Innenentwicklungsreserven [11]

Die noch vorhandenen unbebauten Innenentwicklungsreserven sind in Abstim-
mung mit dem räumlichen Kontext qualitätsvoll zu entwickeln. Dabei ist auf eine 
harmonische Einbindung in die bestehende Umgebung und eine qualitätsvolle 
Gestaltung des Siedlungsrandes zu achten. Die Gemeinde schafft Anreize und 
erreicht damit auch, dass auf privaten Liegenschaften qualitative Projekte ent-
stehen. 
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3.5	 Neues Wohnen und Arbeiten:  
Transformatives Leuchtturmprojekt

Vision

Das Arova-Areal steht für Tradition und Identität und hat die Entwicklungs-
geschichte Flurlingens über die letzten 150 Jahre geprägt. Das schlum-
mernde Entwicklungspotential des Areals auf der Hangkuppe oberhalb 
von Flurlingen und Schaffhausen wird aktiviert und bildet ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Flurlingen, Feuerthalen und Schaffhausen. Dabei 
werden historische Gebäudestrukturen umgenutzt und mit neuen hoch-
wertigen Wohn- und Arbeitsformen ergänzt. Als Leuchtturmprojekt ver-
eint das Arova-Areal gemischte Nutzungen von Wohnen, öffentlichen An-
geboten, Gewerbe und Produktion. Neue urbane Wohnformen beleben 
das Areal und diversifizieren das bestehende Wohnraumangebot Flurlin-
gens und verleihen dem Areal einen modernen Ausdruck von überkom-
munaler Bedeutung. Der Entwicklungsprozess wird partizipativ mit der 
Bevölkerung, der Region und dem Kanton gestaltet.

Abbildung 38: Transformation Industrieareal mit Fokus auf hochwertige und ökologisch wertvolle 
Gestaltung; Referenzbilder
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Hinweise zur Umsetzung 

Weiterentwicklung Leuchtturmareal «Wohnen und Arbeiten Arova» [12]

Das Arova-Areal ist hinsichtlich der mittel bis langfristigen Wohnraumentwick-
lung das Areal mit der höchsten Priorität in der Gemeinde. Unter Berücksichti-
gung höchster Ansprüche an Städtebau, Architektur, Umgang mit dem Bestand 
und Freiräumen, an das Nutzungskonzept und an die Anbindung und Vernetzung 
an das Umfeld ist das ehemalige Industrieareal hin zu einem urbanen, gemischt 
genutzten Areal zu entwickeln. Neben attraktiven Wohn- und Gewerbeflächen 
soll das Areal einen Mehrwert für die gesamte Bevölkerung der Gemeinde 
schaffen und beispielsweise Freizeitnutzungen integrieren. Das künftig durch-
mischt genutzte Areal soll als Bindeglied zwischen Flurlingen, Feuerthalen und 
Schaffhausen in engem Einbezug mit Bevölkerung, Region und Kanton entwi-
ckelt werden. 

 
Langfristige Fuss- und Veloverbindung:  
Flurlingen – Arova-Areal – Schaffhausen [13]

Das Arova-Areal an der Schnittstelle von Flurlingen, Feuerthalen und Schaffhau-
sen gilt es in das interkantonale Wege- und Verbindungsnetz einzubinden. Dazu 
soll in Abstimmung mit der Transformation und räumlichen Entwicklung des Aro-
va-Areals eine Netzlücke geschlossen und Flurlingen attraktiv an Schaffhausen 
angebunden werden. Dadurch kann sich das Arova-Areal zu einem Bindeglied 
zwischen Schaffhausen, Feuerthalen und Flurlingen entwickeln.

Zentrale Elemente einer attraktiven und schnellen Verbindung zwischen Aro-
va-Areal und dem funktionalen Zentrum Schaffhausen bilden eine sichere Que-
rungsmöglichkeit der Kantonsstrasse, eine attraktive Rheinquerung beim Kraft-
werk Schaffhausen, ein Schräglift vom Rheinufer zum Arova-Areal 
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3.6	 Landschaftspark Flurlingen:  
Naturnaher Freizeitraum

Vision

Die östlich liegende Freizeitkammer rund um den Cholfirst bietet allen Be-
völkerungsgruppen Rückzugsräume, Verweilorte und attraktive Wegver-
bindungen. Innerhalb der Naturräume sowie auch insbesondere zwischen 
dem Siedlungs- und Naturraum wird die Vernetzung weiter ausgebaut. 
Das Wegenetz wird insbesondere entlang der Wanderwege attraktiv ge-
staltet und mit Verweilorten gesäumt. Im Kulturland sorgen ökologische 
Trittsteine für die ökologische Vernetzung. Die vorhandenen Weinreben 
sind Zeichen für die langjährige Rebkultur Flurlingens und werden erhal-
ten und erlebbar gemacht.

Abbildung 39: Erlebbare (Reb-)Landschaft; Gemeinde Flurlingen, Referenzbild
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Hinweise zur Umsetzung 

Sicherstellen attraktiver Verbindungen in die umliegenden  
Naherholungsräume [14] 

Um attraktive und sichere Verbindungen zwischen Siedlungsraum und dem 
Freizeit- und Erholungsgebiet rund um den Cholfirst zu schaffen, soll die die Er-
lebbarkeit und Attraktivität des Wander-, Fuss- und Velowegenetzes verbessert 
werden. Auch die Sportanlagen sind dabei zweckmässig zu berücksichtigen 
und entsprechend mit dem Sport- und Freizeitangebot zu vernetzen. 

 
Erhalt und Erlebbarkeit Weinbauflächen und Trotten [15]

Auch wenn heute nur noch wenig sichtbar, gehört der Weinbau zur Identität von 
Flurlingen. In den letzten Jahrzehnten sind immer mehr Rebflächen der Sied-
lungsentwicklung zum Opfer gefallen. Zum historischen Bild Flurlingens gehö-
ren auch die verschiedenen noch erhaltenen Trotten. Diese historischen Struk-
turen gilt es langfristig zu erhalten, zu bewirtschaften und für die Bevölkerung 
zugänglich bzw. erlebbar zu machen.  

 
Gestaltung naturnaher Siedlungsränder und Aufwertung Ortseingänge [16]

Siedlungsränder können ökologisch wertvolle Räume im Übergang zwischen 
Siedlung und offener Landschaft sein. Eine naturnahe Gestaltung stärkt die öko-
logischen Qualitäten Flurlingens und sichert das Erscheinungsbild der Gemein-
de. Gleichzeitig wird der Siedlungskörper ablesbar gemacht und die Einbettung 
in die Landschaft gefördert. Bei der Gestaltung der Siedlungsränder ist auf eine 
ökologisch wertvolle, naturnahe und harmonische Gestaltung zu achten. Die 
Gemeinde schafft Anreize und um auch bei privaten Liegenschaften eine hoch-
wertige Siedlungsrandgestaltung sicherzustellen. 

Auch die Ortseingänge sind räumliche Visitenkarten für Besuchende und Be-
wohnende. Sie sollen attraktiv, identitätsstiftend und gut lesbar gestaltet werden. 
Sorgfältig gestaltete Ortseingänge können zudem einen Beitrag zur Verkehrsbe-
ruhigung leisten. 
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3.7	 Plan Hinweise zur Umsetzung

Legende

1	 Bewahren bauliches Kulturerbe

2	 Vertiefung Innenentwicklungspotenzial Generationenareal «Brunnengässli» 
und «Bregelhueb»

3	 Prüfen Bushaltestelle im Ortskern 

4	 Attraktivierung von Fuss- und Veloverbindungen nach Schaffhausen,  
Bahnhof Neuhausen und Laufen-Uhwiesen 

5	 Vertiefungsstudie «Sozialer Schwerpunkt Rheintalareal 

6	 Gestalterische und betriebliche Aufwertung Strassenraum 

7	 Erhalt von öffentlichen Flusszugängen 

8	 Betriebs- und Gestaltungskonzept Flussbad Flurlingen 

9	 Erhalt Punktbaustruktur an Hanglagen

10	 Aktivierung Baulandreserven «Ochsen» in Abstimmung mit  
Entwicklung Arova-Areal 

11	 Nutzung unbebauter Innenentwicklungsreserven

12	 Weiterentwicklung Leuchtturmareal «Wohnen und Arbeiten Arova» 

13	 Langfristige Fuss- und Veloverbindung:  
Flurlingen – Arova-Areal – Schaffhausen 

14	 Sicherstellen attraktiver Verbindungen in die umliegenden  
Naherholungsräume  

15	 Erhalt und Erlebbarkeit Weinbauflächen und Trotten 

16	 Gestaltung naturnaher Siedlungsränder und Aufwertung Ortseingänge
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Abbildung 40: Plan Hinweise für die Umsetzung (eigene Darstellung)
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4	 Handlungsfelder und Ausblick

Die Siedlungsentwicklungsstrategie koordiniert verschiedene raumwirksame 
Themen und bildet eine strategische Grundlage für die weitere Entwicklungs-
planung der Gemeinde Flurlingen. Der Gemeinderat orientiert sich bei künftigen 
raumwirksamen Vorhaben an den in diesem Dokument festgehaltenen Stoss-
richtungen. 

Das Instrument Siedlungsentwicklungsstrategie soll seine Wirkung langfristig 
entfalten, was eine behutsame und sorgfältige Umsetzung durch die Gemeinde 
im Laufe der Zeit mittels geeigneter Planungsmassnahmen auf verschiedenen 
Handlungsebenen erfordert. Eine planungsrechtliche Verankerung findet die 
Siedlungsentwicklungsstrategie in der kommunalen Nutzungsplanung, für de-
ren anstehende Teilrevision sie eine wichtige Grundlage bildet.

4.1	 Handlungsfelder mit hoher Priorität

Durch den partizipativen Erarbeitungsprozess konnten vielfältige Anliegen der 
Gemeindebevölkerung und der politischen Gemeinde in die Siedlungsentwick-
lungsstrategie einfliessen. Im Rahmen von zwei Workshops mit der Gemeinde-
bevölkerung sowie mehreren Sitzungen mit dem Begleitgremium und dem Pro-
jektteam wurden Schlüsselbereiche und Handlungsfelder identifiziert, die für die 
Gemeindeentwicklung höchste Priorität haben. Diese Handlungsfelder sollen im 
nächsten Planungsschritt weiter vertieft und konkretisiert werden. Besonderer 
Handlungsbedarf wurde in folgenden Bereichen identifiziert:

 
Entwicklung und Gestaltung Rheintalareal

Der Rheintalplatz wird zu einem Ort der Begegnung, des Aufenthaltes und des 
Austausches umgestaltet und in seinem Kontext werden die bereits vorhande-
nen Funktionen des öffentlichen Interesses weiterentwickelt. Dazu wird eine ko-
ordinierende Raumentwicklungsstudie für das Gesamtareal durchgeführt und 
eine gestalterische und programmatische Entwicklungsvision erarbeitet. 

 
Generationenareal «Brunnengässli» und «Bregelhueb» 

Die an den historischen Ortskern angrenzenden Areale «Brunnengässli» und 
«Bregelhueb» bieten ein grosses Innenentwicklungspotenzial und die Möglich-
keit, bedarfsgerechten Wohnraum an zentraler Lage zu entwickeln. Mit einer ver-
tiefenden (städtebaulichen) Studie und einem entsprechenden Entwicklungs-
konzept wird die (Weiter-)Entwicklung der Areale vorangetrieben.

hohe 
Priorität

hohe 
Priorität
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Begleitung Transformation Arova-Areal

Das Arova-Areal wird unter Federführung der Grundeigentümerschaft zu einem 
urbanen, gemischt genutzten Areal transformiert. Die Gemeinde begleitet die-
sen Prozess weiterhin proaktiv und setzt sich für die Schaffung von zusätzlichen 
Wohn- und Gewerbeflächen sowie von zusätzlichen Mehrwerten für die Ge-
samtgemeinde ein.   

4.2	 Ausblick

In einem nächsten Planungsschritt wird ab dem Jahr 2025 die kommunale Nut-
zungsplanung der Gemeinde überarbeitet, wobei die Siedlungsentwicklungs-
strategie als zentrale Grundlage dient. 

Zwecks Konkretisierung von Bearbeitungstiefe, Umsetzungshorizont, Kosten, 
Verantwortlichkeiten, Schnittstellen und involvierten Akteuren ist die empfiehlt 
sich die Erarbeitung eines Arbeitsprogramms inklusive einer Umsetzungsagen-
da. Dieses dient schliesslich auch dazu, die Siedlungsentwicklungsstrategie in 
der politischen Agenda der Gemeinde zu Verankern, namentlich durch die stu-
fengerechte Integration in die Legislaturziele. 

Ein weiterer Schritt ist die Integration der Siedlungsentwicklungsstrategie in die 
politische Agenda der Gemeinde. Dies geschieht durch die Aktualisierung der 
politischen Legislaturziele. Zudem sind Massnahmen und Projekte zur Umset-
zung in das Gemeindebudget aufzunehmen.
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Anhang
1	 Bevölkerungsworkshop 1 «Raumanalyse»  
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Anhang
2	 Bevölkerungsworkshop 2 «Entwicklungsvision» 
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